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»... Aber Rechtssicherheit ist nicht der einzige und nicht der entscheidende 
Wert, den das Recht zu verwirklichen hat. Neben die Rechtssicherheit tre-
ten vielmehr zwei andere Werte: Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit. In der 
Rangordnung dieser Werte haben wir die Zweckmäßigkeit des Rechts für 
das Gemeinwohl an die letzte Stelle zu setzen. Keineswegs ist Recht alles 
das, "was dem Volke nützt", sondern dem Volke nützt letzten Endes nur, 
was Recht ist, was Rechtssicherheit schafft und Gerechtigkeit erstrebt. 
Die Rechtssicherheit, die jedem positiven Gesetz schon wegen seiner Po-
sitivität eignet, nimmt eine merkwürdige Mittelstellung zwischen Zweckmä-
ßigkeit und Gerechtigkeit ein: sie ist einerseits vom Gemeinwohl gefordert, 
anderseits aber auch von der Gerechtigkeit. Wo ein Widerstreit zwischen 
Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, zwischen einem inhaltlich anfechtba-
ren, aber positiven Gesetz und zwischen einem gerechten, aber nicht in 
Gesetzesform gegossenen Recht entsteht, liegt in Wahrheit ein Konflikt der 
Gerechtigkeit mit sich selbst, ein Konflikt zwischen scheinbarer und wirkli-
cher Gerechtigkeit vor. Diesen Konflikt bringt großartig das Evangelium 
zum Ausdruck, indem es einerseits befiehlt: "Seid untertan der Obrigkeit, 
die Gewalt über euch hat", und doch anderseits gebietet, "Gott mehr zu 
gehorchen als den Menschen". Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit 
und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, daß das positive, 
durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, 
wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, daß der 
Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgli-
ches Maß erreicht, daß das Gesetz als "unrichtiges Recht" der Gerechtig-
keit zu weichen hat. Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwi-
schen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen In-
halts dennoch geltenden Gesetzen, eine andere Grenzziehung aber kann 
mit aller Schärfe vorgenommen | werden: wo Gerechtigkeit nicht einmal 
erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, 
bei der Setzung positiven Rechts bewußt, verleugnet wurde, da ist das Ge-
setz nicht etwa nur "unrichtiges Recht", vielmehr entbehrt es überhaupt der 
Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders 
definieren denn als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinn nach be-
stimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen. An diesem Maßstab gemessen 
sind ganze Partien nationalsozialistischen Rechts niemals zur Würde gel-
tenden Rechts gelangt. Die hervorstechendste Eigenschaft in Hitlers Per-
sönlichkeit, die von ihm aus zum Wesenszug des ganzen nationalsozialisti-
schen "Rechts" geworden ist, war sein völliger Mangel an Wahrheitssinn 
und Rechtssinn: weil ihm jeder Wahrheitssinn fehlte, konnte er dem jeweils 
rednerisch Wirksamen ohne Scham und Skrupel den Akzent der Wahrheit 
geben; weil ihm jeder Rechtssinn fehlte, konnte er ohne Bedenken die 
krasseste Willkür zum Gesetz erheben. ...«
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